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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele politische Versammlungen zum Thema Coronapandemie und „Lock-
down“ in Baden-Württemberg ihr insgesamt sowie unter Beteiligung von 
Rechtsextremisten, Reichsbürgern, Verschwörungstheoretikern und sonstigen 
dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnende Gruppierungen seit dem 21. De-
zember 2020 (vgl. Drucksache 16/9568) bekannt geworden sind (bitte tabella-
risch aufschlüsseln nach Datum, Ort, Anzahl der Teilnehmenden im Allgemei-
nen und der genannten Gruppen im Besonderen);

2.  wie viele dieser politischen Versammlungen davon von Rechtsextremisten, 
Reichsbürgern, Verschwörungstheoretikern und sonstigen dem rechtsextremen 
Spektrum zuzuordnenden Gruppierungen angemeldet wurden (bitte tabella-
risch aufschlüsseln nach Datum, Ort, Anzahl der Teilnehmenden);

3.  wie viele Veranstaltungen der sogenannten „Querdenker“-Szene in Baden-
Württemberg seit Beginn an verboten wurden und wie diese Verbote umgesetzt 
werden konnten;

4.  wie sich die Bewegung der sogenannten „Querdenker“ und vergleichbarer 
Gruppierungen hinsichtlich ihrer politischen Ausrichtung und personell seit 
Dezember 2020 entwickelt hat;

5.  welche Erkenntnisse ihr über Straftaten gegen Impfzentren, wissenschaftlichen 
Forschungsinstitute, Arztpraxen und vergleichbare Einrichtungen in Baden-
Württemberg vorliegen (bitte tabellarisch aufschlüsseln nach Datum, Ort, Ob-
jekt und Art der Straftat);
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 6.  welche Erkenntnisse ihr über Ordnungswidrigkeiten und Straf- und Gewaltta-
ten vorliegen, die von Anhängern und Anhängerinnen der sogenannten „Quer-
denken“-Bewegung insbesondere im Zusammenhang mit Veranstaltungen 
verübt worden sind bzw. ihr mutmaßlich zugeordnet werden können;

  7.  welche Erkenntnisse ihr  insbesondere zu Übergriffen gegen Polizei und Me-
dienvertreterinnen und Medienvertreter vorliegen (bitte tabellarisch aufschlüs-
seln nach Datum, Ort, Veranstaltung und Art der Straftaten); 

  8.  wie sie die jüngsten, stark rückläufigen Teilnehmendenzahlen bei Kundgebun-
gen und Demonstrationen dieser Szene bewertet;

  9.  wie sie die Bedeutung der Gruppe „Querdenken-711“ und ihres Gründers M. B. 
im bundesweiten Kontext aktuell einschätzt;

10.  wie sie das Finanzgebaren wie Aufrufe zu Spenden und Schenkungen auf 
Privatkonten  von M. B.  und  anderen Exponenten  dieser möglicherweise  im 
Niedergang  begriffenen  Bewegung  insbesondere  unter  (steuer-)rechtlichen 
Aspekten einschätzt;

11.  wie sie die quantitative und qualitative Bedeutung und Zusammensetzung so-
wie Finanzierung der gesamten „Querdenker“-Gruppen in Baden-Württem-
berg einschätzt;

12.  wie viele Telegramkanäle und Kanäle anderer Messengerdienste ihr aus die-
sem Spektrum mit wie vielen Nutzern und Nutzerinnen bekannt sind;

13.  welche  Bedeutung  bei  diesen  Kommunikationsstrukturen  Personen  aus  der 
rechtsextremistischen Szene sowie der Szene der Reichsbürger und Selbstver-
walter spielen.

9.7.2021

Sckerl, Cataltepe, Häffner, Hildenbrand, Lede Abal, 
Andrea Schwarz, Seimer, Sperling GRÜNE

B e g r ü n d u n g

Die Antragsteller teilen die Einschätzung und Befürchtung des Innenministers 
Thomas Strobl, der es für denkbar hält, dass Radikalisierte aus der Bewegung 
und dem Umfeld der sogenannten „Querdenker“ zu Terroranschlägen fähig sind. 
Diese Entwicklung halten auch die Antragsteller in jedem Fall für besorgniserre-
gend. Wenn jemand radikalisiert ist, bedarf es vielleicht nur noch eines kleinen 
Funkens, dass er auch zur Tat schreitet und tatsächlich eine Straftat verübt.

So  suggeriert  beispielsweise  das Video  von  „RAPBELLIONS  featuring Xavier 
Naidoo“  zu  dem  verschwörungserzählerischen  Propagandasong  „Ich  mach  da 
nicht mit“ möglicherweise einen Anschlag auf ein Impfzentrum.

Außerdem gab es in Berlin im Oktober des vergangenen Jahres zwei Brandan-
schläge, darunter einen auf das Robert Koch-Institut, die mutmaßlich dem Spek-
trum der Gegner der Coronamaßnahmen zuzuordnen sind. Auch in Baden-Würt-
temberg  −  beispielsweise  in  Reutlingen  −  soll  es  zu  vergleichbaren  zumindest 
versuchten Straftaten gekommen sein.

Dieser Antrag soll zudem den Antrag Drucksache 16/9568 fortschreiben und ver-
tiefen.



3

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 485

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 3. August 2021 Nr. IM4-0141.5-199/3/7 nimmt das Ministe-
rium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Finanzen zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele politische Versammlungen zum Thema Coronapandemie und „Lock-
down“ in Baden-Württemberg ihr insgesamt sowie unter Beteiligung von 
Rechtsextremisten, Reichsbürgern, Verschwörungstheoretikern und sonstigen 
dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnende Gruppierungen seit dem 21. De-
zember 2020 (vgl. Drucksache 16/9568) bekannt geworden sind (bitte tabella-
risch aufschlüsseln nach Datum, Ort, Anzahl der Teilnehmenden im Allgemei-
nen und der genannten Gruppen im Besonderen);

Zu 1.:

In der als Anlage angeschlossenen Tabelle finden sich sämtliche Versammlungen, 
die  den  regionalen  Polizeipräsidien  im  Zeitraum  vom  22.  Dezember  2020  bis 
einschließlich 12. Juli 2021 bekannt und der beim Landeskriminalamt Baden-
Württemberg  (LKA BW)  eingerichteten  Informationssammelstelle  „Lockdown“ 
mitgeteilt wurden. Die Zugehörigkeit der Teilnehmenden zu den erfragten Spek-
tren wurde dabei nur polizeilich erfasst, soweit dies polizeilich festgestellt werden 
konnte.

2.  wie viele dieser politischen Versammlungen davon von Rechtsextremisten, 
Reichsbürgern, Verschwörungstheoretikern und sonstigen dem rechtsextremen 
Spektrum zuzuordnenden Gruppierungen angemeldet wurden (bitte tabella-
risch aufschlüsseln nach Datum, Ort, Anzahl der Teilnehmenden);

Zu 2.:

Hinsichtlich der Frage, welcher Gruppierung die jeweiligen Anmelder zuzu-
ordnen sind, verfügen die zuständigen Versammlungsbehörden nicht über ent-
sprechende Informationen, da Gegenstand der Anmeldung einer Versammlung 
neben den persönlichen Daten des Anmelders/Veranstalters lediglich Art, Ort, 
Datum und Uhrzeit sowie Anlass der Versammlung sind. Auch dem Landespoli-
zeipräsidium sind über die  in den Ausführungen zu Ziffer 1 dargelegten Zahlen 
keine Informationen im Kontext der Ziffer 2 bekannt.

Aufgrund  der  Vielzahl  von  Veranstaltungen  im  Zusammenhang  mit  Protesten 
gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie erlangt 
das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg (LfV) nicht in jedem 
Einzelfall Kenntnis von der Beteiligung von Extremisten an den Veranstaltungen. 
Eine umfassende Darstellung ist daher nicht möglich. Folgende Versammlungen 
unter maßgeblicher Beteiligung von Extremisten sind dem LfV im angefragten 
Zeitraum bekannt geworden:
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Mittlerweile haben sich die Anti-Corona-Demonstrationen in der Gesamtbetrach-
tung als wenig anschlussfähig für rechtsextremistische Ideologien erwiesen, so-
dass sich seit Dezember 2020 nur noch Teilnahmen von Rechtsextremisten im 
mittleren zweistelligen Bereich in Baden-Württemberg feststellen lassen. Zum 
Milieu  der  „Reichsbürger“  und  „Selbstverwalter“  besteht  zwar  eine  wesentlich 
größere Schnittmenge auf ideologischer Ebene, dennoch sind hier lediglich Teil-
nahmen im niedrigen zweistelligen Bereich bekannt. Den größten Zulauf erfahren 
die Demonstrationen weiterhin durch Verschwörungsideologen unterschiedlichs-
ter Art. Die Zuordnung dieser Personen zum neu eingerichteten Phänomenbereich 
„Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ wird derzeit geprüft.

Mit Rücksicht auf das Recht auf  informationelle Selbstbestimmung können sei-
tens des LfV keine konkreten Anmelderdaten oder Erkenntnisse mitgeteilt wer-
den, die Rückschlüsse auf entsprechende Daten zulassen würden.

3.  wie viele Veranstaltungen der sogenannten „Querdenker“-Szene in Baden-
Württemberg seit Beginn an verboten wurden und wie diese Verbote umgesetzt 
werden konnten; 

Zu 3.:

Eine Abfrage bei den Kreispolizeibehörden hat ergeben, dass seit Beginn der Co-
rona-Pandemie insgesamt 60 der Querdenker-Initiative zuzuordnende Versamm-
lungen in Baden-Württemberg verboten worden sind.

Zur  Überwachung  der  Versammlungsverbote  hat  die  Polizei  die  jeweils  erfor-
derlichen  Maßnahmen  getroffen.  Hierzu  gehören  grundsätzlich  Präsenz-  sowie 
gegebenenfalls Raumschutzmaßnahmen. Abhängig von den konkreten Umstän-
den des jeweiligen Einzelfalls wurden darüber hinaus unter Wahrung der gelten-
den Regelungen sowie des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auch Personen- oder 
Fahrzeugkontrollen,  Identitätsfeststellungen,  Platzverweise  oder  sogar  Gewahr-
samnahmen durchgeführt.

4.  wie sich die Bewegung der sogenannten „Querdenker“ und vergleichbarer 
Gruppierungen hinsichtlich ihrer politischen Ausrichtung und personell seit 
Dezember 2020 entwickelt hat; 

Zu 4.:

Trotz sinkender Infektionszahlen und damit einhergehend deutlich veränderter 
Corona-Verordnungen im Land gibt „Querdenken-711“ an, keine Rücknahme der 
staatlichen Einschränkungen zur Bekämpfung der Coronapandemie erkennen zu 
können. Damit suggeriert die Bewegung, dass die Fortsetzung des bisherigen po-
litischen Engagements weiterhin notwendig sei. Nach eigenen Angaben plant die 
Initiative darüber hinaus, sich künftig auch anderen gesellschaftlichen Themen zu 
widmen. Für eine Großdemonstration am 1. August 2021 in Berlin wurden Pro-
grammpunkte zum Thema „Zukunftgerichtet“ erarbeitet. Augenscheinliches Ziel 
ist es, den Zuspruch von Versammlungsteilnehmern über das Erschließen neuer 
Themenschwerpunkte zumindest konstant zu halten.

Gleichzeitig zeichnen sich im Umfeld von „Querdenken-711“ derzeit vermehrt 
interne Differenzen  ab.  Einige Akteure,  etwa  der  ehemalige  Pressesprecher  der 
Initiative, haben sich weitgehend aus dem Protestgeschehen zurückgezogen und 
führende Akteure der Szene halten sich im Ausland auf. Nach wie vor existieren 
im Umfeld von „Querdenken“ zahlreiche gleich- oder ähnlich gelagerte Organisa-
tionsstrukturen, die zum Teil bewusst auf das „Querdenken“-Label verzichten und 
Veranstaltungen unter anderen Gruppenbezeichnungen anmelden. Dies erschwert 
eine mögliche Zuordnung jener Akteure zum Beobachtungsobjekt.
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5.  welche Erkenntnisse ihr über Straftaten gegen Impfzentren, wissenschaftlichen 
Forschungsinstitute, Arztpraxen und vergleichbare Einrichtungen in Baden-
Württemberg vorliegen (bitte tabellarisch aufschlüsseln nach Datum, Ort, Ob-
jekt und Art der Straftat);

Zu 5.:

Die  statistische  Erfassung  Politisch  motivierter  Kriminalität  (PMK)  in  Baden-
Württemberg erfolgt anhand des bundesweit einheitlich gestalteten „Kriminalpo-
lizeilichen Meldedienstes Politisch motivierte Kriminalität“  (KPMD-PMK). Mit 
Beschluss der ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder 
vom 10. Mai 2001 sind rückwirkend zum 1. Januar 2001 mit dem „Definitions-
system Politisch motivierte Kriminalität“ und den „Richtlinien für den Kriminal-
polizeilichen Meldedienst  in  Fällen  Politisch  motivierter  Kriminalität  (KPMD-
PMK)“ die bundesweit einheitlich geltenden Kriterien zur Definition und Erfas-
sung  politisch  motivierter  Straftaten  in  Kraft  gesetzt  worden.  Diese  beinhalten 
unter  anderem  bundeseinheitlich  vereinbarte  Katalogwerte  (Themenfelder,  An-
griffsziele), welche statistisch auswertbar sind. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, 
dass die Fallzahlen politisch motivierter Straftaten mitunter Veränderungen unter-
liegen, da die zugrundeliegenden Straftaten regelmäßig noch Gegenstand laufen-
der Ermittlungen sind.

Bei einer Auswertung mit dem Sonderauswertemerker „Corona“ können lediglich 
die  bundeseinheitlichen  Angriffsziele  und/oder  Themenfelder  ausgewertet  wer-
den. Die in der Fragestellung genannten Impfzentren, Arztpraxen und vergleich-
bare Einrichtungen sind nicht Teil des Kataloges, weshalb eine statistische Aus-
sage im Sinne der Fragestellung nicht möglich ist. 

Eine Auswertung mit dem Sonderauswertemerker „Corona“ und dem Angriffsziel 
„Bildung/Wissenschaft/Forschung“ ergab für das Jahr 2020 und das 1. Quartal 2021 
eine Straftat:

6.  welche Erkenntnisse ihr über Ordnungswidrigkeiten und Straf- und Gewaltta-
ten vorliegen, die von Anhängern und Anhängerinnen der sogenannten „Quer-
denken“-Bewegung insbesondere im Zusammenhang mit Veranstaltungen ver-
übt worden sind bzw. ihr mutmaßlich zugeordnet werden können;

Zu 6.:

Es wird auf die Stellungnahme zu Ziffer 6 des Antrags der Abgeordneten Alex-
ander Maier u. a. GRÜNE, Landtagsdrucksache 16/9568, verwiesen. Im Übrigen 
ist eine gesonderte Erfassung der „Querdenken“-Bewegung nach den bundesweit 
einheitlichen Richtlinien nicht vorgesehen, weshalb eine statistische Auswertung 
im Sinne der Fragestellung nicht möglich ist.

7.		welche	 Erkenntnisse	 ihr	 insbesondere	 zu	Übergriffen	 gegen	 Polizei	 und	Me-
dienvertreterinnen	und	Medienvertreter	vorliegen	(bitte	tabellarisch	aufschlüs-
seln nach Datum, Ort, Veranstaltung und Art der Straftaten);

Zu 7.:

Hinsichtlich der statistischen Erfassung Politisch motivierter Straftaten wird auf 
die Stellungnahme zu Ziffer 5 verwiesen. 

Eine  Auswertung  des  KPMD-PMK  mit  dem  Sonderauswertemarker  „Corona“ 
und dem Angriffsziel „Polizei“ sowie dem Angriffsziel „Medien“ ergab  für den 
Berichtszeitraum 2020 und das 1. Quartal 2021 die nachfolgend tabellarisch nach 
Tatzeit, Tatort, Delikt und Versammlungsbezug dargestellten Straftaten:
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Straftaten	mit	dem	Sonderauswertemarker	„Corona“	und	dem	Angriffsziel	„Polizei“
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Straftaten	mit	dem	Sonderauswertemarker	„Corona“	und	dem	Angriffsziel	„Medien“

Im 1. Quartal 2021 wurden keine Straftaten im Sinne der Fragestellung mit dem 
Angriffsziel „Medien“ polizeilich bekannt. Die PMK-Statistik für das 2. Quartal 
2021 ist zum Anfragezeitpunkt (mit Stand 20. Juli 2021) noch nicht abgeschlos-
sen. 

8.		wie	sie	die	jüngsten,	stark	rückläufigen	Teilnehmendenzahlen	bei	Kundgebun-
gen und Demonstrationen dieser Szene bewertet; 

Zu 8.:

Auch  weit  über  ein  Jahr  nach  Beginn  der  Coronapandemie  finden  weiterhin 
„Querdenken“- bzw. Anti-Corona-Demonstrationen statt, und insbesondere die 
Großdemonstration am 3. April 2021 auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart 
verzeichnete hohe Teilnehmerzahlen im fünfstelligen Bereich. Mit sinkenden In-
fektionszahlen und den damit einhergehenden Lockerungen der pandemiebeding-
ten Beschränkungen des öffentlichen Lebens gehen derzeit jedoch die Zahlen der 
Versammlungen und Versammlungsteilnehmenden zurück. Ein weiterer Rück-
gang der Unterstützung des „Querdenker“-Milieus ist zu erwarten.

9.		wie	sie	die	Bedeutung	der	Gruppe	„Querdenken-711“	und	ihres	Gründers	M.	B.	
im	bundesweiten	Kontext	aktuell	einschätzt;	

Zu 9.:

Seit einigen Wochen konzentriert sich „Querdenken-711“ auf die Vorbereitung 
mehrerer Demonstrationen in Berlin im August; regionale Aktivitäten werden 
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derzeit kaum entfaltet. Im Zuge der internen Differenzen im Umfeld von „Quer-
denken-711“ zog M. B. zwischenzeitlich sogar eine Absage der geplanten Groß-
demonstration am 1. August 2021 in Berlin in Erwägung. Auch eine dieser Ver-
sammlung vorgeschaltete bundesweite einwöchige Bustour wurde mangels tech-
nischer bzw. logistischer Ressourcen mutmaßlich abgesagt. Mit der Löschung des 
YouTube-Kanals  der  Initiative  hat  „Querdenken-711“  stark  an medialer Reich-
weite eingebüßt.

10.  wie sie das Finanzgebaren wie Aufrufe zu Spenden und Schenkungen auf Pri-
vatkonten	von	M.	B.	und	anderen	Exponenten	dieser	möglicherweise	im	Nie-
dergang	 begriffenen	 Bewegung	 insbesondere	 unter	 (steuer-)rechtlichen	 As-
pekten einschätzt;

Zu 10.:

„Querdenken-711“ und die zuzurechnenden baden-württembergischen Ableger 
rufen nach Kenntnislage des LfV ausschließlich zu Schenkungen auf, auch wenn 
die Initiative nach wie vor angibt, an der Gründung einer Stiftung in der Schweiz 
zu  arbeiten. Auch  für  die  in  der Antwort  zu Ziffer  9  thematisierte  bundesweite 
Bustour wurde bereits vor einigen Wochen explizit zu Schenkungen aufgerufen. 
Trotz der nun mutmaßlich erfolgten Absage bleibt die Initiative in Bezug auf die 
weitere bzw. alternative Verwendung der dafür bislang eingegangenen Schenkun-
gen intransparent.

Das Ministerium für Finanzen kann sich aufgrund des besonderen Schutzes des 
Steuergeheimnisses nach § 30 Abgabenordnung nicht zu einzelnen Steuerfällen 
äußern. Es kann nur ganz allgemeine Informationen zu Regelungen geben, die das 
Steuerrecht betreffen. 

Die freigebige Zuwendung unter Lebenden, soweit der Bedachte durch sie auf 
Kosten  des Zuwendenden  bereichert wird,  unterliegt  als  Schenkung  der  Schen-
kungsteuer.

Der Schenkungsteuer unterliegen (unter den Voraussetzungen des § 8 Erbschaft-
steuer- und Schenkungsteuergesetz) auch Zuwendungen zugunsten eines be-
stimmten Zwecks.

Bei Schenkungen zwischen nicht verwandten Personen gibt  es  einen Freibetrag 
von 20.000 Euro (§ 16 Absatz 1 Nr. 7 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz). Schenkungen bis zu diesem Wert bleiben schenkungsteuerfrei. Mehrere 
innerhalb von zehn Jahren von derselben Person anfallende Erwerbe werden zu-
sammengerechnet.

Werden Zuwendungen an eine Partei (im Sinne des Parteiengesetzes) oder an eine 
gemeinnützige Einrichtung (zum Beispiel gemeinnütziger Verein, gemeinnützige 
Stiftung) getätigt, sind die Zuwendungen regelmäßig von der Schenkungsteuer 
befreit. Für diejenigen, die die Zuwendung vornehmen, ergeben sich bei Zuwen-
dungen  an  Parteien  oder  gemeinnützige  Einrichtungen  auch Möglichkeiten  des 
Spendenabzugs.

11.  wie sie die quantitative und qualitative Bedeutung und Zusammensetzung so-
wie Finanzierung der gesamten „Querdenker“-Gruppen in Baden-Württem-
berg einschätzt; 

Zu 11.:

Die  Konzentration  auf  überregionale  Großveranstaltungen  geht  bei  „Querden-
ken-711“ und seinen regionalen Ablegern mit einer Abnahme von kleineren, de-
zentralen Versammlungen  im Land einher. So finden beispielsweise kaum noch 
tägliche Dauermahnwachen  in  den  kleineren Kommunen  statt.  Einzelne  „Quer-
denken“-Ableger engagieren sich mittlerweile weniger in eigener Sache vor Ort 
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und widmen sich stattdessen der unmittelbaren Unterstützung der Hauptinitiative 
„Querdenken-711“ und der Vorbereitung der geplanten Großversammlungen.

Nach Einschätzung  des  LfV  konzentriert  sich  die  finanzielle Unterstützung  auf 
die Stuttgarter Initiative „Querdenken-711“, sodass regionale Ableger der Stutt-
garter Initiative „Querdenken-711“ deutlich nachstehen bzw. auf deren finanzielle 
Unterstützung angewiesen sind. Die quantitative und qualitative Bedeutung der 
einzelnen Ableger gegenüber „Querdenken-711“ kann als deutlich subsidiär ein-
geschätzt werden, wenngleich es zwischen den verschiedenen Initiativen starke 
Schwankungen hinsichtlich Aktivität, Reichweite und Vernetzung gibt.

12.		wie	viele	Telegramkanäle	und	Kanäle	anderer	Messengerdienste	ihr	aus	die-
sem	Spektrum	mit	wie	vielen	Nutzern	und	Nutzerinnen	bekannt	sind;	

Zu 12.:

Lediglich die Organisationsebene und die führenden Akteure der Initiative „Quer-
denken-711“ und ihrer baden-württembergischen Ableger sind Gegenstand der 
Beobachtung durch das LfV. Somit kann auch die digitale Vernetzung der Anti-
Corona-Demonstranten nicht in vollem Umfang beurteilt werden.

Dem Beobachtungsobjekt „Querdenken“ lassen sich in etwa einhundert Tele-
gram-Kanäle zuordnen. Darüber hinaus hat das LfV hinsichtlich ähnlich gelager-
ter Anti-Corona-Initiativen Kenntnis über Telegramkanäle im hohen zweistelligen 
Bereich mit Nutzer- bzw. Followerzahlen im hohen fünfstelligen Bereich, wovon 
jedoch  der  offizielle  Infokanal  von  „Querdenken-711“  mit  bereits  über  60.000 
Abonnenten einen herausragenden Stellenwert einnimmt.

Die Nutzung der Telegram-Kanäle und -Gruppen sowie vergleichbarer Messen-
ger-Dienste ist jedoch einer hohen Fluktuation unterworfen.

13.		welche	 Bedeutung	 bei	 diesen	 Kommunikationsstrukturen	 Personen	 aus	 der	
rechtsextremistischen Szene sowie der Szene der Reichsbürger und Selbstver-
walter spielen. 

Zu 13.:

Extremistische Multiplikatoren tragen maßgeblich zur Vernetzung und Radikali-
sierung der Anti-Corona-Szene bei. „Querdenken-711“ leistet dieser Entwicklung 
massiv Vorschub durch die Zusammenarbeit, insbesondere im medialen Bereich, 
mit bekannten Rechtsextremisten, „Reichsbürgern“ und „Selbstverwaltern“ sowie 
vor allem Verschwörungsideologen mit teilweise beachtlicher Reichweite. Auf 
der  eigenen  Internetseite  betont  „Querdenken-711“ weiterhin,  für  einen  offenen 
Debattenraum zu stehen, in dem die Initiative mit „allen, die friedlich und gewalt-
frei agieren, egal wie sie von Dritten bezeichnet werden“ spreche. Folglich behält 
sich die Initiative weiterhin vor, selbst zu entscheiden, wer Extremist ist und wer 
nicht – und ob eine aktive Zusammenarbeit mit diesen stattfindet.

Strobl
Minister des Inneren, 
für Digitalisierung und Kommunen
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